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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

KJBG 1948 §17 Abs2;

VStG §19;

Rechtssatz

Die Berücksichtigung der Verp9ichtung zur Zahlung von Geldstrafen aus Vorverurteilungen vermag nicht die

Verhängung einer milderen Geldstrafe zu bewirken.

Schlagworte

Erschwerende und mildernde Umstände Vorstrafen Persönliche Verhältnisse des Beschuldigten
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